
Öffentlich-rechtliche Klausur-Arbeitsgemeinschaft in Kassel, I. Halbjahr 2024 

Aufgrund der positiven Resonanz im Hinblick auf das praktizierte Online-Format des 

Examensklausurenkurses werden die Klausursachverhalte auch im ersten Halbjahr 2024 

(Terminplan: siehe nächste Seite) per E-Mail an die Teilnehmenden versendet. Hierzu 

müssen Sie Ihre Teilnahme vor jedem Klausurtermin bis 15 Uhr des Vortags per E-Mail 

an das Funktionspostfach 📧 Rechtsreferendariat@rpks.hessen.de anmelden. Gemäß 

der zur Verfügung stehenden Korrekturkapazitäten und des Ausbildungsfortschritts der 

Referendarinnen und Referendare (Nähe zu den Examensprüfungen) wird eine 

entsprechende Anzahl Klausursachverhalte an die angemeldeten Personen per E-Mail 

ausgegeben. Übersteigt die Anzahl der angemeldeten Personen die zur Verfügung 

stehenden Korrekturkapazitäten, können leider nicht alle angemeldeten Referendarinnen 

und Referendare einen Sachverhalt erhalten, sondern es wird nach Ausbildungsfortschritt 

priorisiert. Vor diesem Hintergrund wird eindringlich darum gebeten, sich nur dann 

zur Teilnahme anzumelden, wenn Sie die jeweilige Klausur tatsächlich bearbeiten 

und zur Korrektur einreichen wollen. 

Der Klausursachverhalt ist für Ihre Unterlagen und spätere Klausurbesprechung auszu-

drucken, anschließend ist die elektronische Version zu löschen. Um sich hinsichtlich der 

Erstellung der Klausuren - trotz des Online-Formats - der Examenspraxis anzu-

nähern, werden die Klausursachverhalte an den entsprechenden Terminen so 

versandt, dass die Klausur von 8 – 13 Uhr bearbeitet werden kann. Bis spätestens 

14 Uhr des Ausgabetages muss die Klausurbearbeitung in digitaler Form (pdf-

Format) an das Funktionspostfach Rechtsreferendariat@rpks.hessen.de übermittelt 

worden sein. Dabei ist darauf zu achten, dass die Klausur unter Examensbedingungen in 

handschriftlicher Form angefertigt worden ist und erst anschließend digitalisiert (Scan) 

wird. Ferner ist sicherzustellen, dass das Schriftbild – trotz anschließender Digitalisierung 

– eine gute Lesbarkeit und damit Korrigierbarkeit ermöglicht. Der Sachverhalt soll nicht 

mit eingescannt werden, sondern ist nach der Klausurbesprechung zu vernichten. 

Verspätet eingegangene oder nicht hinreichend lesbare Klausuren werden nicht 

korrigiert. 

Die Klausuren werden in Videokonferenzen in der Regel am Tag der Ausgabe der 

nächsten Klausur (donnerstags) im Zeitraum von 14 - 16 Uhr besprochen. Ihnen wird die 

korrigierte Klausur rechtzeitig vor der Besprechung übersandt und Sie erhalten per E-Mail 

eine Einladung zur Besprechung. Fügen Sie Ihrer Klausur daher in jedem Fall eine 

Postadresse bei, an die die Klausur verschickt werden kann. 

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Meier (📧 sandra.meier@rpks.hessen.de; ☎ 0561 106-

1211) oder in Vertretungsfällen Herr Ramovic (📧 naser.ramovic@rpks.hessen.de; ☎ 0561 

106-3109) zur Verfügung. 
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